
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis 

auf die Änderung der Sperrzeitregelung 
 

 
 
zum 01.01.2010 ist die geänderte Gaststättenverordnung des Landes in 
Kraft getreten.  
 
Entsprechend § 9 der Gaststättenverordnung gilt für Schramberg als 
Kur- und Erholungsort folgendes:  
 
 
1) Die Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften sowie 
für öffentliche Vergnügungsstätten beginnt in Kur- und 
Erholungsorten um 2 Uhr.  
In der Nacht zum Samstag und zum Sonntag beginnt die 
Sperrzeit um 5 Uhr.  
Für Spielhallen beginnt die Sperrzeit um 0 Uhr. Sie endet 
jeweils um 6 Uhr. 
 
2) In der Nacht zum 1. Januar wird die Sperrzeit 
aufgehoben, in der Nacht zum Fastnachtsdienstag und zum 
1. Mai beginnt sie um 5 Uhr.  
Satz 1 gilt nicht für Spielhallen. 
 
 
 
 
(Die Regelung gilt auch für alle Ortsteile von Schramberg) 


